Wie hoch ist in etwa die finanzielle Belastung (nur Behörden-Gebühren) für einen Antrag auf Zulassung bzw. Registrierung eines Biozid-Produktes in Österreich?
Die Höhe der Gebühren sind v. a. in der BiozidG-GebührentarifV II geregelt, für vorläufige Zulassungen/Registrierungen von Biozid-Produkten mit einem „neuen“ Wirkstoff in der BiozidG-GebührentarifV I. (Siehe auch  Kapitel „Regelungen“ auf dieser Homepage.)
Eine Meldung gemäß §19 BiozidG ist kostenlos.

Für Zulassungen oder Registrierungen gemäß §§8 bis 18 BiozidG sind Gebühren zu entrichten: Die Gebühr für eine Zulassung in Österreich (erster Mitgliedstaat) liegt in der Größenordnung von mind. ca. 16.000,- Euro, im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung bei ca. 4.300,- Euro. Der Antrag auf Registrierung kommt auf mind. ca. 6.000,- Euro, im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung auf ca. 1.700,- Euro. 
Die Gebühr ist bitte auf folgendes Konto zu überweisen:

Konto des Empfängers:
Bank:Österreichische Postsparkasse (ÖPSK), Georg Koch Platz 2, 1010 Wien (Vienna)

Bankleitzahl: 60000

Kontoinhaber: BMLFUW-Umwelt

Konto-/IBAN-Nr.: 5060 904 / AT 776 000000005060904

Swift-Code: OPSKATWW

Bitte geben Sie im Feld „Verwendungszweck“ unbedingt die Produktbezeichnung an!

Falls Sie weitere Fragen zu den Gebühren haben, wenden Sie sich bitte an die österr. Biozid-Behörde, Dr. Edmund Plattner, edmund.plattner@lebensministerium.at, Cc an Frau Mag. Katharina Furtmüller, Katharina.Furtmueller@lebensministerium.at
